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Die äuanzieilen Operatioueu der Hospitaliter.

Von RmbPniti«

(Vorgetragen in der hUtorieehen ElMse am 18. Januar 1906.)

Daß von den ^ofaen geistlichen Ritterorden des Mittelalters

der der Templer die gebietende Machtstellung, derener sich auf

dem Grunde der ihm durch eine eigentümliche Verkettung der

Umstände zuteil gewordenen Autonomie 0 und dank den ihm
on den Päpsten verliehenen kirchlichen Vorrechten auch in

weltlichen Angelegenheiten erfreute und die er auf allen Ge-

bieten rücksichtslos zur Gewinnung immer größerer Vorteile

geltend machte, wenif^t^r seinen kriegerischen Leistungen ver-

dankte als 1. in St liwer^ewicht, welches er als erste finanzielle

Grolimacht <ies Kicuzzugszeitalteis im Murgenlande so gut wie

im Abend lande, gegenüber Privatleuten so gut wie Fürsten und

Großen und namentlich auch der römischen Kirche gegenüber

in die Wagschale zu legen hatte, ist wohl allgemein anerkannt

und auch bei der Einschätzung der Momente gebührend in

Rechnung gezogen worden, die seinen schliefilichen Untergang

herbeigeÄhrt haben. Was in dieser Hinsicht aus den gelegent-

lichen Angaben der Quellen Über die Ton den Templern aus^

geföhrten finanziellen Operationen, die nach den dabei in Betracht

kommenden Summen mit keinem der gröläten Geschäfte unserer

Zeit den Vern^leich 7.\\ sclieuen brauchen, bisher im allgemeinen

als ieststehend gelten konnte,*) hat dann Leopold Delisle in

I) Vgl. Prut/,, DieAntonomie des Teraplerordens in den S.-B. der

pliilot.*philol. und hiat. Klasse 1906, I, 8. 7 ff.

Pruts, KiiltorgeBchicbte der KrenixQge, S. 282.
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eiiitT venlienstHchcn Al>liaii<llun^' mit erschöpfender Gründliclikeit

im »'inzelnen diirgelc^^t und uns /ii^lpii^h einen äuüerst lehr-

i In n Kinblick erschlossen in die Fornu n imd das Wesen des

Qiitielalterlichen Geldverkebrs überhaupt.') Das Bild, welcJies

er von den finanziellen Operationen der Templer entworfen hat,

läßt zugleich ein überraschendes Licht fallen auf bisher un-

bekannte oder nur unsicher erkennbare Seiten in der kultur-

geschichtlichen Entwickelnng jener wichtigen Übergangszeit

Denn da Delisle das Glück hatte, neben den einschlägigen An*
gaben der zeitgendssijtchen Historiker und den urkundlichen

Notizen auch einitre Aufzeichnungen benutzen zu können, die

uiiiiiiltelbar uus drin täglichen B<'tri»d) der templerisehen Geld-

goschiifte licrvorgegungen sin(] und v<»n drien Natur und dem
duliei üblichen Verfahren die genaueste Anschauung <;eben.*) hat

er Ton einer bisher nur den allgenieioen Umrissen nach be-

kminten Seite der mittelalterlichen Finanzgeschichte ein bis in

die Einzelheiten ausgeführtes Bild geben können. Dieses bietet

uns nun wiederum den Anhalt und den Ma&stab dar für die

Aufsuchung und ergänzende Darlegung ähnlicher oder verwandter

Erscheinungen und Vorgänge auf diesem Oebiete, die bisher Über-

sehen oder unverstandlich geblieben waren^ denn erst jetst ist

der Schlüssel zu ihrer richtigen Würdigung gegeben.

Schon die fileichheit der Veihiiltnisse, unter denen die

übrigen geistlichen Ritterorden im wesentliclieii <liei>ell>en Auf-

gaben zu lösen sucliten. wie sie den 'rcinplerii als dem ältesten

\etban(ie tlerart gestellt waren, berechtigt zu d» i Annahme, daii

sie sich dabei im allgemeinen der gleichen Mittel und Wege
bedienten, die jene mit so ungewöhnlichem Erfolge angewandt

T. Delisle, Memoire am les Operations? financieres de« Templien
171 fli ti Memoires de rAcsdämie des Inscnptioiu et das BelleS'Lettceft»

Ud. 33 (rarifl 188U).

^) Kti ist das ein in der Pariser Nationalhibliothek erhalteneft Bmch-
Htück von It m Ka«sf?njoinnal, das an einem der lr,i!!rr <lt^s Tempel«?

über die ti4,'ljcbt n l^in tnitl Anssiränirt'- vnn dem < »rdi'ugachatzmeister und
dessen Heai?)ton geluiu l wuide. En ututatit die Zeit vuui 19. Mä» 1295

Uli zum 1. Juli 12%. Vgl. a. a. 0. S. 74 ff.

Üigiiiztiü by <-3ÜOgIe



Die finanziellen Opemtionen der Hospitaliter. 11

hatten. Dio Quellen, aus denen ihnen die Mittel zur Bestreitung

ihrer Bedürfnisse, sur Armen- und Krankenpflege und zu dem
fast ununterbrochen geführten Kampf gegen die Ungläubigen
zuflössen, waren bei den Hospitalitem und später bei den Deut-

schen Herren dieselben wie bei den Teiii]ilern. Sie zusammen
zu bringen und flüssig zu machen, an die Stellen, wo sie ver-

wendet werden sollten, zu ilbert'iihren. iVu- siiigfublicklicli nicht

zur Verwendung kommenden einst weilen nutzbar anzulegen und

dabei möglichst groüen Gewinn zu erzielen, war für die Leiter

der Finanzen jener beiden Orden ebenso Pflicht wie für die

Schatzmeister der Tetn})1er, ganz abgesehen davon, dafi die Not-

wendigkeit, beträchtliche Summen in ferne Lande zu schicken

oder zu Überweisen, auch sie frfihzeitig zu Einrichtungen fuhren

mufite, welche dem eben damals an Umfang und Bedeutung

wachsenden Geldrerkehr Oberhaupt zugute kamen. So kann man
denn mit gutem Rechte auch yon finanziellen Operationen

nanientlicli <ler Ho.sjiitaliter sjuechen, und wenn das Material,

das zur Entwertung eines Hildes duvun vorliej^t. weder an Keirh-

hultigkeit noch an Kostltarkeit demjenigen \ergli(luii werden

kann, welches Delisle für die Schilderung dieser Seite in der

Tätigkeit des Templerordens zur Veriiigung gestanden hat, so

reicht es doch aus, um den Beweis zu erbringen, daß eine ent-

sprechende Tätigkeit in ganz ähnlichen Formen, mit den gleichen

Zielen und daher auch im wesentlichen mit den gleichen Er-

gebnissen von den Hospitalitem geflbt worden ist.^) An Grofi-

artigkeit freilich ist sie hinter der jener weit zurückgeblieben, hat

dafttr aber auch nicht ähnlich verhängnisvolle Folgen herbei-

geführt, wie sie dort daraus schlieLdich hervorj^t i^angen sind.

Nicht bloß der UeiLlituui, sondern aucli die Habgier der Tenijib'r

war übel berufen, und wenn man in drr auttallii,'en Art. wie in

den Statuten des Deutschen Onieuä, die im übrigen denen der

*) Cur/üii. La niaison 1fiii|.l*' <]> l'ariü (riiiis 1^88). S. 258 läßt

es noch zweilelbatt, ob tinun/.telle Geschäfte derart für die Uospitaliter

nachwebbar sind, und weift nur ein Beispi^ davon ansufllfaren, eine

Anleihe, die der Großprior dem Pn^vöt dea marchandB von l'^iria am
6. Aiigürt im bewilligte.

Üigiiizeü by i^üOgle
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Templer nachgebildet sind, diesem der Mißbrauch seiner exemten

Stellung zu schikanösem Prozessieren ausdrücklich untersagt

wurde, eine indirekte Mifibiliigung der anstößigen Praxis der

Templer auf diesem Gebiete wird sehen dürfen,^) so wird man
eine ahnliche Deutung an die Bestimmungen knüpfen dürfen,

durch welche ebendort die Befugnis des Ordensmeisters und der

Brüder zum Ausleihen von Geld in die engsten Grenzen ein-

gc'sclilossen wird,*) Daher hat sich denn auch der Deutsche Orden
il ilit'sem Gebiete im allgemeinen einer entsprechenden Praxis

i ritlialten und von Anleihen, die er Fürsten oder Städten be-

willigte, Zinsen iiiclit erhoben.^) Gewisse Verschiedenheiten aber,

die in diesen Dingen zwischen dem Brauche der Templer und der

Hospitaiiter erkennbar werden, sind für beide charakteristisch

und lassen das eigentümliche Wesen jedes der beiden Orden im
Gegensats zu dem des anderen bestimmter zutage treten.

Ben Ausgangspunkt für die BankiertStigkeit des Templer-

ordens, die sich im Laufe der Zeit zu so gewaltigem Umfang
und allgemeiner Bedeutung entwickelte, sieht Delisle mit Recht
in dem alten Brauche, Kostbarkeiten und wichtige Papiere an
geweihten Orten in sicheren Gewahrsam zu bringen. Die jeder

weltlichen Autorität uirzu^jjünglichen und auch vor Eingriffen der

Kirclie geschützten Ordensliäuser waren dazu ganz besonders

geeignet. Daher liaben die Könige von Frankreich und von

Enpfland nicht })loLi ihre Kronjnwelen. sondern auch größere

Geldsummen gelegentlich in den Templerhäusern zu Paris und

zu London deponiert. Das gleiche taten reiche Privatleute.

Denn, was ihnen so anvertraut war, durften die betreffenden

') Die Stututeu des KeutHcheii Orden«. Herausgegeben von Perlbuch,

Art, H (S. 30): . . . statuinius übservandum, ut fratres in suis causis contra

quempiam ageutes salvis per omnia privilegiorum suoruni übertatibus non
ex proposito mt^tioae et indebite vezent eos, quus oonveniiuit, et ab
aliia conventi non dolooa vel capciosa querant subterfbgia.

^ Vgl. A. Klein, Die zentrale Finaiisverwaltiing im Deutachen
Ordenaatftate Preußen zu Anfiuig des 1$. Jahrhnnderta (Staats- und sozial-

wissensdbaftliche Forschungen. Herausgegebmi von G. ScbmoUer und
M. Sorin^' XXIII, 2), S. 26.

^) Ebd. & 124 tt'.
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Die tiniiii/.ifUen Operationen der Hospitaliter. 18

Oniensbeamten nur auf persönliche Weisung de» Deponenten

wieder herau.sgubeu.*) in gleicher A\ eise wurden aber auch die

Küuine iiiindfr bedeutender Ordeiishiiiiser Kenntzt. Von de!»

Templern wissen wir obenein. daß sie bei ihnen nieiiergelej^te

Gelder unter Umständen sogar im Felde in ihren Kassen niit-

fUhrteo. insbesondere .scheint es daher früh üblich geworden
zu sein, daü Fürsten und Groiie, vermutlich nber auch reiche

Privatleute Gelder, deren sie augenblicklich nicht bedurften, die

sie aber später jederzeit zur Verfügung heben wollten, den

Templern in Verwahrung gaben. Oh ihnen dafür Yon diesen

Zinsen gezahlt wurden, ist nicht ersichtlicb. Einzelne Beispiele

aus spaterer Zeit jedoch lassen keinen Zweifel darttber, daß der

Orden die Mflhewaltung als Bankier nicht ohne Entgelt Ober-

nahm, sondern seinen Geschäftsfreunden dafür Gebühren an-

rechnete, ganz abgesehen davon, duii er mit den so in seinen

Händen zusammenHieüeniien grotien GeldsumnH ri für eigene

fipchniing gewiimbniigende (ieselinttr zu machen gewulat haben

wird, dedenfttlls ist diese .Seite der Ordenstätigkeit, wie viele

Beispiele lehren, noch im Laufe des 12, Jahrhunderts in Frank-
reich und England so entwickelt gewesen, daß man annehmen
mdchte, die Anfange dazu aeien schon von den ersten Leitern

des Ordens gemacht worden.*) So kann es denn auch nicht

ttbenraschen, wenn das Aufnehmen von Anleihen durch geld-

bedflrftige Fürsten bei dem Orden sich bald zu einem festen

Brauch entwickelte, der ein in allen derartigen Geschäften regel-

mäßig wiederkehrendes Systen erkennen läüt.*) Natürlich hat

dal)ei der Orden trotz der kirchliclien \\ iichcrverbote rei( lilieh

Zinsen genommen^ wenn er auch den wuhrsclieinlich sehr hohen

'i die Kntiililun^' Jüinville.H über du- Art . wi** . iiiu die /u

dein !,.i>»i,'f»ld für Ludwig IX. 1250 zu Dainiettt. fehl' ruL ii 3Ü(>UU LiviL'.s

aus d«u Depots Privater im Templersohatz zu schati'eu, \nit<'r stillsi hweigeu-

der Dnldang der Onlensbeauiten schließlich Gewalt anwendet, ala ihm ein

Templerkomtur diese für den Orden in Betreif der erhaltenen Depots

geltende Regel entgegenhält: Joinville. flhereetst Ton de Wailly. 8. 90e.

*) Delitle, a. a. O.. 8. 2 - 10.

*) Ebd. S. lö, 16.
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14 H. iVuU

Bf'trap (It'i st'll)»'ii durch <^oscliickU' Fassung erst der fürstlichen

SchiildscluMne iinil daiiii seiner Quittungen über die erfolgte

Kückzahliiii«^ zu verbergen wuüte.

Von ganz l»es(>nderer Wichtigkeit aber für dit Allgemein-

heit, namentlich fiir die Erweiterung und Erleichterung des

Geldverkehi-s zwischen weit voneinander entfernten Ländern und

damit für die Entwickelung des internationalen Handels wurde

die Stellung, welche der Templerorden als der sicherste und

daher gesuchteste Vermittler von Zahlungen und Geldsendungen

in weite Femen erlangte. Seiner bediente sich dazu nament-

lich die päpstliche Kurie, deren Kollektoren die von ihnen fbr

Kreuzzugs/ wecke und zum Besten des heiligen Landes einge-

sammelten (iJelder an die Ordenshüuser zu St. Gilles und Arles

einzahlten, von wo sie dann an die Kasse des Pariser Templer-

hauses abgeführt wurden, imi von dort weiter nach Rom ge-

schafft zu werden.') Dabei wird es sich frühzeitig nicht mehr

um den Transport der l)et reffenden Geldsummen in Münze ge-

handelt haben, sondern um ihre Überweisung durch Kredit-

briefe und Schuldst lieine, auf die hin die betreffende Ordenskasse

in diesem Falle die des Fräzeptors zu Horn oder des bei der

römischen Kurie bestellten Ordensprokurators —dem genannten

Empfänger aus ihren Beständen die entsprechende Zahlung

leistete. Infolgedessen wurde der Tempel zu Paris bereits im
13. Jahrhundert die Zentralkasse für die finanziellen BedÜrfiiisse

des heiligen Landes, wo daher auch viele von den an den dortigen

Unternehmungen beteiligten Körperschafken, Fürsten und Edel-

leuten, sowie von den jen-seits des Meeres engagierten Bank-

häusern und Groükaufleut^n miteinander abrechneten, iii U in .sie

durch Anweisungen und \Vech8eibriel'e Zahlung leisteten und

Zahlung eniptingen.^) Auf diese Weise erlangte der Tempel zu

Paris die Bedeutung des ersten Börsenplatzes für das gesamte

Abendland und verknüpfte iosbesondere dessen finanzielle Inter-

essen unmittelbar mit denen der abendländischen Kolonie an
der syrischen Kttste. Damit wird es wohl in Verbindung %u

«) Delisle, a. a. 0., S. 24, 25.

«) Ebd. S. 31.

Digitized by Google



Die 6nanziellen Operationen der HospitÄÜter. 15

bringen sein, daß die Könige von Frankreich ihre eigene Finanz-

verwaltung frühzeitig eng mit dieser finanziellen Groliniucht-

stellung des Ordens vt i kaapt'ten. Begründet war diese Ver-

bindung vielleicht bereits durrh <lie Anleihe, die Ludwig VII.

zum Zwf'<-k seines Ivreuzzuges bei dem Orden aufnahm. .Jeden-

falls bat .sie von l?hili])p II. August an bis auf Philipp den

Schönen bestanden und das Pariser Templerhaus ftir diese ganze

Zeit geradezu «um Mittelpunkt für die Verwaltung der könig-

lichen Finanzen, d. h. damals also der französischen Staats-

iinanzen erhoben. Dorthin lieferten die königlichen Beamten
gegen Quittung die yon ihnen Tereinnahmien Gelder ab; auf

die dortige Kasse wurden die für das königliche Haus zu

leistenden Zahlungen angewiesen, wie diese anderseits auch die

vom König bewilligten Renten, Belohnungen u. s. w. den zum
Empfange Berechtigten auszahlte. Dies eigentümliche Verhält-

nis fand einen bezeiclmenden Ausdruck darin, daß die könig-

lichen Rechnungsbeamten innerhalb des Tcmpelbezirkes wohnten.

Oifenbar wulite der König von Frankreicli damals seine Gebler

nirgends sicherer untiTZubringen als in dem von allen kirch-

lichen und weltlichen Gewalten eximierten Ordenshause. Ähn-
liche Beziehungen bestanden übrigens auch zwischen anderen

Fürsten und den Templern. Denn abgesehen von dem Gesichts-

punkt der Sicherheit der unter Yerschlufi des Ordens ver-

wahrten Gelder spielte dabei augenscheinlich auch der gute Buf
eine Bolle, dessen die Schatzmeister des Ordens sich erfreuten,

wie denn einige von ihnen nachweislich Über ihren eigentlichen

Wirkimgskreis hinaus auf die französischen Staatsangelegen-

heiten bedeutenden Einfluß geübt haben.') Die Tätigkeit in der

Verwaltung de3 Schatzes des Temph rurdens galt damals offen-

bar für die beste Scluile. die ein B^'inanzmann durcimuichen

konnte. Daher hat niciit l)lo(A Kurl I. von Anjou als König von

Neapel, sondern auch König Jakob I. von Katalonien einen

Tempelritter zur Verwaltung seiner Finanzen berufen. Auf der

anderen Seite aber hie£e es das Wesen des Templerordens, wie

1) Deliale, a, a. 0.. 61. 64, 71.
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16 H. Trutz

es sich frühzeitig ausgeprägt hatte, Töllig verkennen, wollte

man annehmen, derselbe habe bei Übernahme und Führung

derartiger Geschäfte nicht in erster Linie seinen Vorh-il im

Ango gehabt. Sicherlieli hat er nicht blol'. für gewälirte Dar-

lehen entsprechende Zinsen geiininmen. sondern aucli für die

verschiedenen anderen Arten von Bankgeschäften, die er für

fürstliche Auftraggeber auslührte, Gebühren in Rechnung ge-

bracht, die ihn fiir seine Mühewaltung reichlich entachädigten.

Ersteres erhellt aus dem Umstände, daia im Jahre 1274 der

Ordensmeister Wilhelm Ton Beaujeu Heinrich HE. von England

Ober die Zahlung yon 80 307 LtTres tonrnois quittiert, —d. i.

dem Metallwert nach 575 833 Francs —welch eigentümliche

Summe doch kaum anders als durch Einrechnung des Zins-

betrages XU erklären sein dürfte. 0 1^^^ Orden die su seiner

Verfügung stehenden Barmittel durch solche und ähnliche Ge-

schäfte dauernd beträchtlich vermehrte, um einen Teil davon

in (irunderwerb anzulegen, wird bestätigt durch die Angabe,

die Zahl der in teniplerischeni Besitz l»eHndlichen Manoirs. d. h.

Güter von solchem Umfange, data der Ertrag des einzelneu aus-

reichte, einen kriegsmäßig gerüsteten Kitter ein Jahr lang zu

unterhalten, sei in den Jahren von 1291, wo mit dem Verlust

der letzten Besitzungen im Osten die Notwendigkeit zur Ver-

wendung größerer Mittel auf deren Verteidigung wegfiel, bis

zu der Katastrophe von 1307 von 9000 auf 10500 gestiegen.

Das bedeutet eine Vermehrung des Grundbesitses um mehr als

16,5 ^/o. Dabei ist noch zu bedenken, daß natürlich nur ein Teil

der jährlichen Einnahmen des Ordens in Grund und Boden an-

gelegt worden sein wird, ja man kann vielleiclit so^^^ar annehmen,

daß diese Nem^rwerhungen an Grundbesitz bloü den Reingewinn

darstellen, der dem ( )rden nach Bestreitung aller seiner Bedürf-

nisse, die sicherlich mclit gering waren, übrig blieb, ganz ab-

gesehen Ton dem für jene Zeit gewaltigen Betriebskapital,

welches in den von ihm unternonunenen großen finanziellen

Operationen dauernd beschäftigt war.

1) Pratz, Enltorf^chichte der Krenssflge, S. 870.
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I>ie finan/.tt lien Operationen der Hospitalitor. 17

l'rütt iiüiu nun ah diesem durch eine Fülle von Eiu/elheiten

vvolilbeglaiiltiLTten und zugleicli l>olebken Bilde der templerisehen

Finaii2operatiuneii , was von Untenieliiiiungen ähnlicher Art

seitens des Hospitaliterordens gelegentlich bericlitet wird, und

überblickt man die freilich ziemlich fragmentarischen Auskünfte,

welche die erhjiltenen Urkunden dieses Ordens darüber gewähren,

80 ei^bt sich, dalä bei demselben ganz ähnliche Einrichtungen

bestanden haben und eine SluUiche finanzielle Betriebsamkeit

ün Schwange gewesen ist.

Auch hier wird den Ausgangspunkt dafSr der hohe Grad

von Sicherheit gebildet haben, welche die HSuser des Hospitals

denjenigen boten, die besondere Kostbarkeiten zu bergen oder

uugenblicklicli nicht gebrauchte gröliere Geldsummen aufzube-

wahren hatten. So sehen wir z. B. König Johann von England

am 29. März 12ü5 zu Oxford dem Groüprior des Hospitals in

England eine goldene Krone in Verwahrung geben.') welche er

dem Orden in seinem Testament vom 1^. Mai 1204 für den

Fall seines Todes bereits vermacht hatte. ^) Es mag dahinge.stellt

bleiben, ob es sich nicht auch hier um ein Pfandgeschäft ge*

handelt hat, so dafi der hartbedrängte König auf die dem Orden

eingehändigte Krone Geld geliehen erhielt. Doch kann ebenso-

gut eine einfache Sicherhettsmafiregel yorliegen. Dieselben Mög-
lichkeiten sind gegeben, wenn Köni^ Johann am 29. März 1216

dem Orden quittiert (Iber den richtigen Empfang der Kleinodion.

die er ihm in Ver uubrung gegeben hatte.') in iihnli( her Weise

hatte um dieselbe Zeit der Patriarch von Antiochien Pierre de

Loies die Kostbarkeiten seiner Kirche einschlieülich der in dem

Besitz derselben befindlichen Keliquien —darunter eine Partikel

des heiligen Kreuzes —fUr längere Zeit in dem dortigen Ordens-

hause in Sicherlieit gebracht, wie aus der Bescheinigung her-

voigeht, die er im Oktober 1209 Uber die richtige Rückgabe

') Delaville Le Roalx, Oartubire g^n^ral de TOrdre dea Hoipitalien

de Jerusalem, n. 1216 (II, S. 48—49).

S) Ebd. n. 1191 (U, 8. 80-81).

>) Ebd. n. 1468 Ol. 8. 188).
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18 H. TruU

des Depots ausstellte.*) Ferner liegt uns ein Tom 1. April 1278

datiertes Protokoll vor über ili»' Entgegennahme seiner in der

Hospitalitcrkirche zu Aix hiiiitrlegt gewesenen Kostbarkeiten

durch Kurl von Anjou, unter denen ebenfalls besonders lioch-

gehaltene iieliquien sich befinden, wie ein Zahn des Apostels

JakobuSf ein Maar aus dem Barte des heiligen Bartholomäus

und ein solches des heiligen Franziskus.^)

Dann aber hat der Hospitaliterorden ganz ebenso wie der

der Templer Ton Fttrsten und Grofien zu späterer Verwendung
bestimmte Gelder, namentlieb, wie es scbeint, solche, die in

irgend einer Art Zwecken des heiligen Landes dienen sollten,

vorläufig in Verwahrung genommen. Ein besonders lehrreiches

Beispiel dafür, das zudem die hier in Betracht kommenden
Verhältnisse noch von einer anderen Seite her in dankenswerter

Weise beleuchtet, liegt uns aus den seclizigor Jahren des

12. Jahrhunderts (1 168 —69) vor in einer luniänglichen Urkunde

desiiospitaliternieisters (Jilbert d'Assally.^) Darin bezeugt dieser,

König Bela III. von Ungarn. Herzog von Dalnuitien und Kroatien,

habe durch einen seiner Diener dem Orden Gold im Werte von

10 000 Goldbyzantiern überbringen lassen mit der Bestimmung,

dafür in der Nachbarschaft der heiligen Stadt, nicht etwa in

den Grenzmarken gegen die Ungläubigen,*) Landgüter anzu-

kaufen, deren Ertrag, sohmge der damals in Gemeinschaft mit

seiner Gemahlin eine Pilgerfahrt Torbereitende König im hei-

ligen Lande weilen würde, diesem zufallen, nach seinem Tode
aber oder nach seiner Rückkehr nach dem Westen auf den

Orden Übergehen sollte. Da sich nun aber der gewünschte

Güterkaut" als unmöglich erwiesen hatte, weil geeignete Lande-

reien in der Nähe Jerusalems nicht zu haben waren, überließ

der Orden einige von ^ 'iüen eigenen <iütern in der Nachbar-

schaft der Ötadt, unter anderen das Kasteil Eraaus, mit allem

Zubehör und dem gesamten Ertrage dem Könige, so daß

5) Ebd. n. 1336 (II, 6. 112).

«) Ebd. n. 3667 (III, S. 360).

•) Ebd. n. 309 (I, S. 222).

*) «prope ciTitatein Jeruaalem, non teeut Turoorum finet*.
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dit'sem der Nießbrauch des Ertrages dessell>en für die Zeit

seines Aufenthaltes im heiligen Laude zustehen sollte, um nach

seinem Tode daselbst oder nach seiner Abreise in die Ileimai

auf* das Hospital überzugehen. Ausdrücklich wird dabei test-

gesetzt, keinem der Nachkommen des Königs sollte je irgend

ein Recht auf diese Rente zustehen, selbst nicht einem seiner

Söhne, wenn er dem Orden im heiligen Lande selbst dienen

wollte: vielmehr sollten einem solchen dann von dem Orden

nur Waffen und Pferde geliefert werden. Unter den dem Orden

von Bela ilL zugewandten 10 000 Goldbyzantiern wird man nun

aber, wenn anders die handschriftliche Überlieferuug richtig

ist und in der Zahl nicht ein Fehler untergelaufen ist, nicht

die in den Kreuzfahrei*staaten üblichen (ioblbyzantier verstehen

dürfen, deren Metall wert auf 9,5 oder 10,1 Francs heutiger

französischer Währung berechnet wird, während ihr Kurswert

auf das Achtfache, also 76 Franken veranschhigt wird. Viel-

mehr wird es sich um eine andere, vielleicht eine ungarisclie

Goldmünze von noch höherem Werte handeln. Denn lür einen

Teil der ganzen Summe von 10 000 (ioMbyzantiern, nämlich

11000 Byzantii Sarazenati, bekennt der Meister, in Accon ein

stattliches Haus (palatium) und vier andere Häuser nebst einem

Obstgarten und ein Landgut (casale) vor den Toren der SUidt

gekauft zu haben. Als den Jahresertrag die.ser Neuerwerbung

gibt er dabei 1100 Byzantier an.

Abgesehen von der zunächst in Hede siehenden Frage nind

diese Angal>en noch in anderer Hinsicht interessant und geeignet,

unsere lückenhafte Kenntnis von den wirtschaftlichen Zuntänden

jener Zeit im allgemeinen und der fränkischen Ansif^elungen

im Osten im besonderen in danken.-iWerter Weis** zu ergänzen.

Wenn nämlich damals in der Gegend von Jerusalem «elbftt

käufliche Landgüter nicht vorhanden waren, ho muLt darau»

geschlossen werden, dati das l^and reichlich besiedelt war und

sich im Zustande guter Bebauung befand. i>ie B^-re^L-hfiiing

des jährlichen Ertrages der in den zu Accon gekauften Häu>»erN

angelegten II 000 Byzantii Sarazeoaü auf deren IVß) ergibt

eine Verzinsiuig dr% Kapitals zu 10 '/«. Das wird man wohl
2*
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als den landesüblichen Prozentsatz ansehen dürfen, der bei

weniger sicheren Geschäften ähnlicher Art gewili noch eine

Steigerung erfuhr. Auf die Urülie der Summe, die der Ungurn-

k(»nig zur Siclierstelhing seines Unterhaltes im heilij/en Lande

bestimmt und danach als Geschenk (iein Orden zugewandt liatte,

können wir einen Schlufj ziehen aus dem Teil davon, von

dessen Verwendung hier Hechenscbaft gegeben wird. Der dft

genannte Bvzantius Sarazenatus ist identisch mit dem Dinar

S0U17 der Mohammedaner, d. h. Denar von Tyros. Er wird tod

den Zeitgenoasen gleichgesetzt einer halben französischen Libra

oder einem halben Livre tournois. Da diese dem Metallgehalt

nach gleich heutigen 19 Francs zu setzen ist, war der Bjzan-

tius Sarazenatus gleich 97» Franken, deckte sich also mit den

von den Franken im Osten ausgeprägten, schlechtweg als Gold-

in zantier bezeichneten Münzen. Diese Byzantii Sarazenati näni-

lich waren nur auf sarazenische Art, in NacLahniung der

arabischen Milnzen ausgeprägte Goldstücke, die in den Münz-
stätten zu Accon, Tyrus, Tripolis und Antiocinen hergestellt

wurden, um namentlich im Handel mit den Mohammedanern
verwendet zu werden, welche christliche Mttnien wegen des

darauf befindlichen Zeichens dee Kreuzes anzunehmen sich

weigerten. Deshalb ahmte man erst einfach QoldmQnzen der

gerade regierenden Kalifen nach; dann stellte man solche her

mit den den echten arabischen Stficken eigenen Um- und In-

schriften, einschließlich der dabei verwendeten Sprfiche aus

dem Koran. Als dies aber von Seiten der obersten kirchlichen

Autoritäten verboten wurde, half man sich, da diese Münzen
im Handel und Verkehr mit den Ungläubigen nun einmal nicht

zu entbehren waren, origineller, aber freilicli nicht gerade ehr-

licherweise, indem man die Stücke mit absichtlich undeutlich

ausgeprägten arabischen Inschriften versah, die bei oberfläch-

licher Hctrachiung die sonst an dieser Stelle üblichen Koran-

sprüche, Lobitroistmgen der Kalifen u. s. w. zu enthalten

schieneUf tatsächlich aber statt derselben christliche Glaubens^

formein in arabischer Sprache wiedergaben. Die Herstellung

dieser Mttnzen lag in den Händen der Venetianerf welche fDr
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dieses zweifellos sehr einträgliche Frinleg demLaDdesherm 15%
von der Qesamtsumme der von ihneB aosgepr&gten Goldstücke

dieser Art entrichteten.^) Bleibt demnach auch unklar, um
welche Summe im ganzen es sich bei des Ungamkönigs Ge-
schäft mit dem Orden gehandelt hat« so kann doch darüber

kein Zweifel sein, dtü's d-as Objekt desselben ein sehr bedeutendes

gewesen ist. Denn die durch Ankauf von Häusern in Accon an-

gelegte Summevon II ÜÜÜßyzantii Sarazenati, die nur einen i eil

davon darstellt, ist dem Metallwert nach 104 500 Francs gleich-

zusetzen, entprach aber an Kaufkraft heutigen 83^000 Francs,

während die jährlich davon gesogene Rente 10 450 resp.

83600 Francs gleichzusetzen wäre. Jedenfalb gibt der ganze

Handel ein lehrreiches Beispiel fttr die Art, wie abendländische

Ffirsten, auch wenn sie nicht mit Heeresmacht, sondern bloß

als Pilger mit stattlichem Gefolge nach Palästina ziehen wollten,

sich für die Zeit ihres dortigen Aufenthaltes zum voraus die

Mittel zu standeügemäüenj Leben bereit stellten und wie dabei

den geistlichen Ritterorden vermöge ihrer geschäftlichen Ver-

mittelung gelegentlich reicher (iewinn zutiel. Das ^^leiche

Verfahren dürfte, wenn freilich auch nicht in ähnlich groß-

artigem Maßstabe, auch von anderen Fürsten und Herren an-

gewandt worden sein.

Ganz ebenso wie bei dem Templerorden erscheint auch

bei dem der Hospitaliter als natürliche Weiterbildung derartiger

Beziehungen die Aufnahme von Anleihen der betreffenden

Herren bei den stets über reiche Geldmittel verfugenden Ritter-

mdnchen. Ist diese Seite der finanziellen Tätigkeit bei den

Hospitalitem nicht in ähnlichem Umfang ausgebildet gewesen

wie bei den Templeni, so hat sie doch auch bei ihnen nicht

gefehlt und in ihrem wirtschaftlichen System keine ganz un-

M Vgl. Liivctix. Monnaies ii iet^r«'"'!''«^ iirii'*«^^ frapiv-'-! j>.ir K's Croises

en Sjri»» (P.nis 1^78) und Schlnniherger, Los prini ip;iiitt's fr:in(|Uos en

Syrie d apre» les luumiaies in der Revue des deux luunJe.H 1876, S. 5 ff.

und desselben Numiäiuatique de l'Orieut latin (Paria 1879j, sowie de

Vogne, Monnaioa ei aceaaz des Croiaades in den M^laagea de Numis-

tnatiqne II (1878), S. 168 IF.
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wichtige Roll« gespielt. So sehen wir zunächst kirchliche

WOrdentrfiger in Geldverlegenheit sich um Hilfe an das Hospital

wenden. Am 29. Januar 1256 erteilt z. B. Papst Alexander IV.

dem Patriarchen Jakob von Jerusalem Vollmuclit, filr die Be-

dürfnisse seiner Kirche bei dem Onlen eine Anleihe von 150

Unzen Gold aufzimehmen ') und am 9. Mai 1257 bescheinigt

Philipp, der Kantor der Knelie zu Tripolis, in Vollmacht seines

Bischofs Opitzo und seines Kapitels, vom Orden ein Darlehen

im Betrage von 1900 Livres toumois empfangen zu haben,

d. i. 36 100 Francs, woraus die Kosten der Reise des Bischöfe

nach dem Abendland bestritten werden sollen.^) Nach diesen

Beispielen scheinen also geistliche Darlehensucher zum Ab-
schluß des GeschSfles die Erlaubnis ihrer kirchlichen Vorge-

setzten nötig gehabt zu haben. Oh in solchen Fällen der Orden

als Darleiher auf die üblichen Zinsen verzichtete oder die Eirdie

kein Bedenken trug, Zinsen mzahlen, mufi dahingestellt bleiben.

Aber der Orden liat, wie es scheint, gelet,'entlich auch noch

höher stehende kirchliche Schuldner gehaM. Ihm hat nach

glaubwürdigen Angaben*) Papst Alexander III. wenigstens zu

einem Teile die Mittel zu verdanken gehabt, welche ihm trotz

des kaiserlichen Gegenwirkens erst die Gewinnung der Tiara

und dann ihre Behauptung gegen Friedrich I. ermöglichten.

Hierauf namentlich Avurde die augenfällige Begünstigung zurück-

geftthrt, deren der Orden sich von ihm zu erfreuen hatte, und

auch in der Folge meinten manche, der Orden gewahre der

Kurie Geld, um dafür von ihr nur größere Gegenspenden be-

willigt zu erhalten.*) Nicht wesentlich anders scheint das in

späterer Zeit gewesen zu sein. Denn am 4. März 1272 bittet

Papst Gregor X. den Visitator und Großprior der Hospitaliter

in Frankreich, ihm, wenn König Philipp III. von Frankreich die

in Aussicht gestellte Hilfe nicht bald leiste, 25 000 Mark Silber

1) Oartalaire, n. d766 (II, 8. 812-18).
*) Ebd. n. 2875 (II, 8. 849).

•) Tterhoh R«ncher8per«', DeinvMtig. Antichristiim Archiv f. K.öaterr.

Gescbicht.««(iuellen 20, S. 170.

*) Ueuter, Alexander Iii. und seine Zeit, Bd. Ili^ 699.
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za leihen, um die zum Kri^ gegen Sizilien nötigen Schiffe

und Mannschaften aufsttbringen.^ Ob dies Geschäft znm Ab-
schluß gekommen ist, wissen wir freilich nicht.

Gewinnreicher für den Orden dürften derartige Gesehftfte

allerdings gewesen sein, wenn sie mit weltliehen Groden ab-

geschlossen wurden, weil dabei die kin liliclien Vorschritteii

gopen (las /iiisnehinen und die dasselbe als WucIkm- hrdro-

lieinieii kirchlichen Striifniandate leichter umgangen vverilea

konnten. Gelegentlich haben daher auch die Hospitaliter auf

diesem Gebiete sehr bedeutende Operationen ausgeführt. Ab
eine solche wird es freilich noch nicht gelten können, wenn sie

dem Herrn yon Cäsarea einst 1000 Byzantier, d. i. 9500 Francs,

demWerte nach gleich etwa 76 000 Francs heutiger französischer

M9nze, liehen. Als Kdnig Leon II. f<m Armenien seine Tochter

Tennihlte und ihr die bedungene Mitgift zu zahlen hatte, ge-

währte ihm der Orden eine Anleihe in dem zehnfachen, nach

einigen sogar in dem xwan zigfachen Betrage, wShrend er dem
Grafen von Tripolis gar eine solche von '^4 000 Hyzantieru

b ^illigt^, d. i. 323000 Francs dem Metallgehalt nach, dem
\S erU» nach heutigen Tages J r»>^4 OUO Francs. l>aü solche

iSumoieQ nicht gleich vollständig bar erlegt worden sein

werden, darf mit gutem Grunde vermutet werden, obgleich es

dem Gebrauche der Zeit und der ihr eigenen Wertschätzung

des bareii Geldes entsprechen wttrde, wenn die Barbestände

in den Kaasea der Orden für gewöhnlich weit grOfier gewesen

wären, als bei uns unier ähnlichen Umständen irgend der Fall

sein wtrde. Hat doch der Templerordett, als er 1191 die Insel

Ton König Richard von England kinflieh erwarb, o«
dem vereinbarten Preise von 100000 (ioldby/antiem nicht

weniger als 4(mmX». d. h. :t80 000 Francs (resp. tUiiO (>()(}) al»-

hald bar (-rlegf-n köjineri. B^^kaiinl i?»t auch, welch*- unge-

heuren SchäUe der letzt*; Meister dieses Ordens mit sich führt*-,

als er, der Einladung des Pajisie«' folgend, die ferhiognisTolk

Beise nach Frankreich antrat, und es kann kaum bezweifelt

Qutalaue, a. 3410 all. 8, SCSI
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werden, dati gerade diebe die lliil)gier König Philipps IV.

mächtig reizten und ihn wesentlich ujithestinimten, die W.iffen,

die ihm wie zufällig gegen den Orden in die üand gegeben

waren, mit so unbarmherziger Konsequenz zu dessen Vemidi-
tung zu benutzen. Das wird eigentlich schon bewiesen durch

die Art, wie der König sebliefilich die als Ehrben der Templer

zugelassenen Hospitaliter auf die nichtigsten Verwände bin

geradezu ausraubte und ibnen namentlich die ihnen gebüh-

renden Barbestände des Templerordens abnahm.
Im ganzen und großen also bietet die finanzielle Tätige

keit des Hospitaliterordens ein Seitenstilck zu der der Templer.

Auch er leistete auf Anweisungen, die im heiligen Lande er-

gingen, Zahlung im Abeudlande und umgekehrt, wie er sich

z. B. verpflichtete, entsprechend der testamentarischen Be-

stimmung eines gewissen Maurin vom 28. Juui 1152, die dieser

in Tripolis aufsetzte, indem er den Orden znm Erben seiner

Güter ernannte^ die zwei Neffen desselben im Abendhinde aua-

gesetzten Legate von je 100 Byzantiem, falls die Emp&ngs-
berecbtigten nicht nach Palastina kommen sollten, in Frank-

reich auszuzahlen.^) Aber auch in seinen abendländischen

Häusern nahm er im Auftrage befreundeter Fürsten die Zah-
lung für diese bestimmter Gelder entgegen, um sie an die-

selben abzuführen. So quittiert z. B. am 15. Dezember 1292

zu Manosque der Ordensmeister Wilhelm von Villaret über

oUUO SoiiR provenzalischer Kronen, weUhe die Einwohner des

genannten Ortes König KnrI IT. von Xea})el zu zahh'n hatten.'^)

In einem Punkte jedoch waltet zwischen beiden Orden auf

diesem Orijiote ein wesentlicher Unterschied ob. Während
man nämlich von dem Templerorden geradezu pappen könnte,

trotz der mönchischen und ritterlichen Eigenschafben seiner

Glieder sei er eigentlich eme einzige große Bankiergesellscbaft

gewesen, die von ihrem Pariser Haupthause aus im Zusammen-
wirken mit ihrer Londoner Niederlassung und in Verbindung

^) Cartulaire, n. 210 (I, 8. 1<>1): Hospitale reddat in ultramare istot

bisanzios.

Ebd. u. 4201 (III, S. 614). Vgl. u. 41U7 ^ül, 6. Uli).
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mit ihren Uber die ganze Uhristeaheifc verstreutea Filialen und
Agenturen, gestützt auf ein ungeheures, sich rasch Ternieli-

rendes Betriebskapital und im Besitz Ton Konnexionen, wie sie

sonst niemandem aar Verfügung standen, nicht bloß im Mittel-

punkt, sondern an der Spitze des gesamten Oeldverkehre jener

Zeit stand and darin eine geradezu herrschende Stellung ein-

nahm, wird eine derartige bankmäßige Organisation bei den

Hospitalitern nicht erkennbar. Insbesondere bat dieser Orden

nnrh den Spuren, die uns vorliegen, seine Bankiertnti<^'keit

!ii« ni:ils in der berutüiniii^igeu Art geübt, die für jenen eliarakte-

ristiücb ist. Dns freht namentlich daraus hervor, d:ilj die Ho-

spitaliter zur Übersendung von Geld an ihre niorgenländiscben

Ordenshäuser sich der Vermittelung «^iidfranzösischer Bankiers

zu bedienen pflegten, welche die betreffenden Summenauf ibi«

Kontore oder auf ihre Geschäftsfreunde in den dortigen Hafen-

städten anwiesen und auch für den Orden ihm zustehende

Zahlungen im Ahendlande einzogen.^)

Wie gewifi schon manchem Zeitgenossen, so drängt sich

-r^renüber einer so umfassenden und planmäßig betriebenen

finanziellen Täti«^'keit der beiden großen geistlichen Kitterorden

auch Ullis natur^emäü di»* Frage iiuf. ob und wir dieselbe »l^-nn

eigentlich mit (l«*in iirsprüngliciien Z\v»ck »liescr (ienossen-

schaften und den sich daraus ergebenden PÜicbten ihrer Glieder

in Einkhing zu bringen war. Zwar war den Orden als geist-

lichen KCrp* - chaften die Erwerbung von Eigentum, der Ge-

nufi Ton Zehnten und Renten aller Art und der Besitz der

Terschiedensten nutzbaren Rechte ja erlaubt, and wenn, wie es

scheint, bei den einst zu Troyes gepflogenen Verhandlungen

Aber die den Templern zu gehende Kegel auch die Meinung
nicht untertreten gebliehen war, dem neuen Orden nei die Er-

laubnis dazu zu veraa^tn, &u sind doch ihre Wortliilirer luf

Widerspruch jrestoßen und mit ihrem Verlangen Hchli^^ldich

nicht durchgedrungen.^) Immerhin konnten in kirchlich strenger

<) Vgl Bibliotheqoe d«> Ytn^oU dei chart««, IL S«rie. Bd. III, 8.

^) Vgl. Pnttx, I>ie Anionomie des Templerorden«, a. a. 0., 8. 3d
ond oben 8. Ift.
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denkenden Kreisen wohl ernste Bedenken erhoben weiden

j^egen die Art, wie die Orden ihr Besit/tum möglichst hoch

zu Terwerten und möglichst schnell zu yarmehren bestrebt

waren. Hier dürfte wohl die Erklärung zu finden sein für eine

Tatsache, die uns in dem einschlägigen urknndlichen Maierial

vielfach entgegentritt, dafi nfimlich diese finanziellen Operationen,

namentlidi soweit sie auf gewinnbringende Bankgeschifte hinaus-

liefen, gewöhnlich nicht yon dem Orden als solclieni, sondern

on einzelnen Ordensbrfldem ausgeführt wurden, und zwnr

besonders dann, wenn es sich um die Eingehung Ton Yerlnttd-

lichkeiten handelte, die den Orden finanziell verpflichteten.

Beruhte doch sogur die eigenartige Verbindung, die zwischen

dem frnnzösischen Zweig des Teniplerordens und der franzö-

sischen Krone in linanzieller Hinsicht bestand und ihren Aus-

druck fand in der Aufbewahrung des königlichen Schatzes in

dem Pariser Tempel und seiner Verwaltung durch den Ordens-

schatzmeister, wie wir sahen, zunächst eigentlich nur in dem
Ansehen und dem Vertrauen, dessen die finanziell musterhaft ge-

schulten Kassenbeamten des Ordens auch auierhalb desselben

genossen. Es w«r streng genommen ein rein persönliches

Yerhiltnis zwischen diesen und den Königen von Frankreififa,

welches bestand und fortdauerte, ohne daß über die tooi den

Ordensbeamten übernommene Tätigkeit zwischen dem Orden
r!s solchem und der Krone ein ihre Beziehungen regelndes

Abkommen getroli'en worden wäre. Die gleiche Anschauung

begegnet uns auch im kleinen. Lehrreich ist dafür, was einer

der Begleiter Ludwigs IX. auf seinem ersten Kreuzzuge, der

Sieur de Joinville, erlebte und in seiner treuherzigen Weise

berichtet. Er hatte im Hause der Templer zu Accon eine

Summevon 400 Densren deponiert, erhielt aber, als er etwas

davon erheben wollte, von dem Komtur dif Antwort, von ihm

habe man kein Geld im Depot und kenne ihn überhaupt nicht.

Bei dem Mmster, den er Beschwerde fahrend aufsuchte, ging

es ihm nicht besser, und schon wollte er sich betrübt in sein

Schicksal fUgen und das Geld verloren geben, als nach einigen

Tagen der Meister lachend zu ihm kam und ihm meldete, das
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Geld habe sich gefunden: der Ordensbeamte nämlich, dem er

es eingehändigt hatte, war intwischen nach einer anderen

Ordensburg versetst worden, und da nur er von der Sache

gewußt hatte, war die nun glttcklich gelöste Verwirrung

entstanden.^)

Dieser eigentümliche Brauch wird denn wohl gelegentlich

von i\v\n einen oder amleren Ordensritter, ja nicht »lle

Tui^endhclden waren, benutzt worden sein, um sicli uiii' Kosten

d«'s Ordi'ns oder seinpr Deponenten /n hereirhern. Mit der-

artigen Vorgängen wird es in Verbindung zu bringen sein,

wonn Papst Innozenz III. in einer Bulle oni 28. Februar 1209

den Prälaten nicht Ijloß verbietet, hier und da Forgekommene
Auflehnung der Hospitaliter gegen ihre Oberen zu unterstützen,

sondern ihnen namentlich auch untersagt, Gelddepots zum Nach-

teil des Ordens anzunehmen.*) In die hier berührten Zustande

läfit abrigens einen Blick tun auch das Schreiben, durch welches

der Beichtvater Papst Nikolaus III. am 23. Mai 1278 auf an ihn

ergangene AntVatre den Prior des Hosp i ta 1 i te r Ii a uses zu FUrsten-

feld in der Di/izese Seckan bevollmächtigt, solche Brüder wieder

in die Uememscbait der ixjrche anfznnehm**n . di«« «»-j^rcn G*»-

walttätigkeit gegeneinander oder gegen geistliche l^ersonen,

wehren verbotenen Erwerbes von Eigentum und wegen Ver-

schwörung und Widersetzlichkeit gegen ihre Oberen der Exkom-
mnoikatioD Ter&Uen waren.*) Besonders lehrreich aber ist in

dieser Richtung ein Erlaß Papst Clemens lY. vom 12. Dezember

1267, worin er den ehemaligen Großprior des Hospitals in

Frankreich Philipp d'ügljr auffordert, die bedeutenden Schulden,

die er wihrend seiner Amlsf&hrunf? bei etlichen Kaafleuten kontra-

hiert, aber bisher nicht berichtigt habe, obgleich der verein-

i)arte ZablimjfstHrniin län^'-t vt-rstrichen sei, so duü dem Orden

dadurch vi» Itaclj*- \ erlüsl*' er\\ ü' li-' ii. M^bleiiiiigst zu begleielH*n

und ihm. da^ es gescbeheii. zu meiden/) Augeuscbeioiicb bandelt

^) Prats» Kaltiiii[^«»chichte der Kreux^üi;^, .S. tt9— 70.

CartttlaiK« ». 1326 ai, S.

^ Ebd. B. asei 'III. 8. 363>.

*) Ebd. n. 3285 Iii. S. 167».
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es sich hier um Verpflichtungen, die der Vorsteher der fran-

zösischen Ordensjjrovinz, sei es diuxh Aulnahme von Anleihen,

sei es durch Alwcljh'lsso von großen Lieferungen, für den Orden

einge*j:an^'-en war. Aber ancli dafür Huden wir ein Beispiel,

daLi ein Ordensbeamter sich an den durch seine Hände gehenden

Geldern, die er im Auftrag des Ordens ao den ))erechtigten

£mpfünger abführen sollte, unredlicherweise vergriff und sich

so der Unterschlagung im großen schuldig machte. In einem

Schreiben vom 5. Februar 1285 dringt Papst Martin lY, bei

dem Großprior der Hospitaliter Ton Frankreich auf die Zahlung

on llOOOLiyres tournois, d. i. 209 000 France an den En-
bischof Ton Rouen, die der Ordensritter Jean d*Isse von dem
für das beilige Land bestimmten Zehnten unterschl i^o n habe.*)

A'er«j^leichen wir, was sich nach dem bisher Gesagten über

die vom 11 ospitaliterorden ausgeitihrten finanziellen Operationen

ergibt, mit dem, was wir von der Tätigkeit der Templer nnf

diesem Gebiete wissen, so ist zunächst klar, daß dieselben nicht

den gewaltigen Umfiang erreicht haben, der von dieser bezeugt

ist. Daher waren sie auch wohl niemals fttr das gesamte

Leben des Ordens, sein Wirken und sein Wachstum Ton ähnlich

hoher Bedeutung, wie das bei jenen der Fall war. Kann man
sich bei dem Templerorden zuweilen kaum des Eindruckes er-

wehren, als ob der eigentliche Schwerpunkt für ihn frühzeitig

auf dem Gebiete der großen fininiziellen Transaktionen gelegen

habe und die Hflrksicht auf sie für seine llultunu" gelegentlich

auch in vvieliiigeu kirchlichen und politischen Fra<i;en maßgehend

gewesen sei, so scheint dagegen der Hospitaliterorden derartige

(teschäfte nicht um ihrer selbst willen, gewissermaßen als

Selbstzweck betrieben zu haben, .sondern nur soweit, als zur

Förderung der allezeit im Auge behaltenen eigentlichen Ziele

des Ordens geboten war. Es handelte sich fttr ihn um die Be-

schaffung der betrfichtlichen Mittel, welche die in allen Orden«-

häusem beibehaltene und in vielen noch immer in großartigem

Maßstabe geübte Armen- und Erankeni)Hege erforderte, sowie

1) C^rtidaire. n. 389ü {ill, Ü. 473j.
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um die der noch viel beträchtliclimn. deren er zur Ausrüstung

und Unterhaltung der zum Kam|vt t'Pirpn die Uii«,diiubigen

nötigen Mannschaften, Knegsgeiitt« mul Sehitie bedurtte. Das

hat er nun mit gutem Grunde am einfachsten und sichersten

XU erreichen gemeint, indem er die Überschüsse, die sich bei

seiner Finanz7erwaltung ergaben, vornehmlich in Grandbesitz

anlegte. Dies muß bei ihm in viel höherem Maße der Fall

gewesen sein als bei den Templern. Denn in der ersten Hälfte

des 13. Jahrhunderts wurde die Gesamtzahl der den letzteren

gehörigen Hanoirs auf 9000 geschätzt , während das Hospital

mehr als das Doppelte, im ganzen nämlich etwa 19000 besitzen

sollte. Legt man die naclimals in dem Könitireicli Cypern

übliche Schätzung zu Grunde, die mit der einst im Köiiij^reich

Jerusalem gebräuchlichon wohl zus»immen gelallen sein dürfte,

uud rechnet deaigemüii den lahresertrag des Manoirs, der einten

kriegerisch ausgerüsteten Kitter zu erhalten ausreichen sollte,

auf 200 Bjzantier oder 1900 IfVancs, so wfirde das einen Ge-

samtertrag des Ordensbesitzes —unter Einrechnung natürlich

desjenigen, der aus Naturallieferungen, Diensten und sonstigen

nutzbaren Rechten aller Art gezogen wurde —Ton nicht weniger

als 36 100 000 Francs ergeben, die nach dem ablichen Verhält-

nis auf den heutij?en Geldwert umgerechnet 288 100000 Francs

zu bedeuten liaii- n würden. »Solcheti Summen gegenüber trägt

man beinahe Bedenken, diese Wertunirechnungen weiter fort-

zu«?etzen. i<egt man ilir nüinlich die \ er/insun<j (l< s in (irnrid-

besitz angelegten <>rdensveniir»nrens /u lO^'/o zu (irunde, welche

aus der oben angeführten Rechenschaft des Hochmeistf rs Gilbert

d^Assaliy über das von dem Ungamkönig Bela Iii. dem Orden

fibergebene Kapital als die landestlbliche hervorgeht, so würde

sich ergeben, daß der gesamte Besitz des Ordens, wie er in

19000 Hanoirs geteilt erscheint, einen Wert Ton 361 Millionen

dargestellt haben würde, denen heute ungefähr 2588 Hillionen

Francs entsprechen würden.

Selbstverständlicit hat e» sich dabei zunächst um nuaginäer

1) Vgl oben S. 1&
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Werte gehandelt, an deren Realiaiening in jenem Terhaltnis-

mäßig geldarmen Zeitalter nicht gedacht werden konnte. Will

man aber gegen die hier YCrsuchte Aufstellung den Einwand
erheben, die ihr zu Grunde gelegten Daten seien doch gar

zu dürftig und das Ezempel entbehre der Wahrscheinlich-

keit, so darf demgegenüber darauf Ii ingewiesen werden, daiä

es nicht an Angaben lehlt über den Wert einzelner Teile des

Ordensbesitzes , welche zu den eben gewonnenen Zahlen in

ganz richtigem VerbäUTiis -trhen und djus Ergebnis der hypo-

thetisch angestellten Berechnung als wobl glaublich erscheinen

lassen. Wenn nämlich noch im 18. Jahrhundert der Ertrag

der Ordensgüter allein in der Auvergne auf 199300 Livres

geschätzt wurde,*) zu einer Zeit also, wo der Ordensbesitz schon

kittglich zusammengesebwunden war, durch Kriege, Steuerdruck,

Mißernten und Mißwirtschaft aller Art schwer gelitten hatte

und füglich nur noch filr einen elenden Best des einst Yor**

handenen gelten konnte, so wird yon da aus wohl auch ein

Rückschluß auf den Reichtum gestattet sein, dessen der Orden

sich dort zur Zeit seines höchsten Blütezustandes erfreut

haben niuü. In den übrigen Ordensprovinzen aber ist das Ver-

hältnis zwischen dem eliemals und dem später ein j^anz ähn-

liches gewesen, ja es werden sich dort hier und da sogar noch

viel schärfere Gegensätze nachweisen lassen. Insbesondere sind

wir in der glücklichen Lage, gerade für dasjenige Gebiet, wo
dereinst der Schwerpunkt der Ordenstätigkeit gelegen hat und
daher die ihm zur Verfügung stehenden Mittel auch Torzugs-

weise Verwendung finden sollten und Verwendung gefunden

haben, über eine ganze Beihe urkundlich beglaubigter Zahlen-

angaben zu verfügen, welche den hohen Wert des dortigen

Qrdensbesitzes an Grund und Boden erweisen und die oben

gewonnenen hohen Sätze seines in Geld ausgedrückten Krtrages

minder unglaubwürdig erscheinen lassen. Wir sehen nämlich

daraus, welche Summen der Orden in Pahistina selbst auf die

Erwerbung von Grundbetiitz verwendete, namentlich seit gegen

Niepce, Le grand-pheur^ d* Auvergne, & 308-^69.
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die Mitte des 13. Jahrhunderts Tiele der dort heimisch ge-

wordenen ubeiitlländischeii Adelsfamilien durcli die wachsende

Gefährdung der letzten Reste christlicher Herrschaft bestimmt

wurden, ihre Begüterungen zu veriiiißern und sich mit dem
Erlöse daraus nach dem Westen zurückzu/u lim. Von jener

Zeit an spielt dort als Käufer von Land der Orden eine iioUe,

welche auf die Größe der ihm zur Verfügung steheuden Kapi*

talien ein überraschendes Licht fallen läßt.

Aus dem 12. Jahrhundert liegen nur rereinzelto Beispiele

för Geschfifte der Art Ter. Eine Urkunde vom 20. August 1176

bezeugt den Verkauf des Casale Beaude durch Thomas Bobert

an den Orden um die Summe von 1500 Bjzantiem, d. i.

14250 resp. 114000 Francs und eine Jahresrente TOn 200

Byzantiern, d. i. 1900 resp. 15 200 Francs.*) Da der Handel

am 31. August 1178 durch Keinaud, den Herrn von Margat,

bestätigt wird,*) haben wir es augenscheinlich mit einem Ge-

schärt zu tun. da.s mit der Erwerbung des Tenitormms zu-

sammenhing, wo um jene Zeit das morgenländische Haupthaus

errichtet wurde. Im Jahre 1181 kauit der Orden dami mit Zu-

stimmung König Balduins IV. von dem Grafen Hugo Ton

Flandern ein Casale Chola für 3000 Bjzantier, also 28500 resp.

228 000 Francs.') £twa swei Menschenaiter später wächst dann

die Zahl der vom Orden gemachten Geschäfte dieser Art aus

dem oben angeführten Grunde gewaltig an. Im Juni 1241 fiber-

l9§t ihm Johann III. von Ibelin, Herr von Arsur, etliche Mühlen

gegen 300 Bjzantier,*) d. i. 2850 resp. 22 800 Francs —im

Vergleich mit den sonst in Betraeht kommenden Summen frei-

licli ein Handel von geringer Bedeutung. \in Dezembti iZo->

verkauft Jean TAleman, Herr von Cäsureu, sein (^ut Damor

bei Accou dem Orden um 1:^000 B^zautier,') d. i. lUOUU

») Cartulaire. n. 545 fl. S. 370).

*) Ebd. n. 546 (I. s. 371). DU Rente wijrd aui liäiwer in Lao-

dicea und Antiochien im^j^ewiesen.

») Ebd. n. G03 uud GüG (1. i^- 412 und 413).

«) Ebd. n. 2274 UI, S. 590).

Ebd. n. 8106 (III, S. 98).

Digitized by Google



32 Ii. rrutz

resp. 912000 Francs, üm einen gewaltigen Güterkomplex in

der Gegend zwischen Nazareth und Tiberias iimL es «ich hei

dem Kaufe gehandelt hahen, durch den im August 1254 das

Oasale Robert, aral)isch Cairequenue. aus dem Besitz dos uiäcli-

tigen und reichen Julian von Suluw uud Bcaiifort in den des

Ordens überging, da dieser dafür nicht weniger als 24 000 ßj-
zantter zahlte, d. h. 228 UOO resp. 1824 000 Francs.») Wieder*
um Johann 111. von Ibelin finden wir als Verkäufer von swei

Stücken Land in der JSbene yon Aocon, für die er vom Orden
2000 Byzantier, d. i. 19000 resp. 152000 Francs erh&lt.*) Im
Juni 1257 fiberlifit dann wiederum Julian von Sidon und Beau-
fort dem Orden f&r 5000 Byzantier, also 47500 resp. 380000
Francs drei Casalien.*) Ein Sprößling desselben Gesehleclites,

Johann von Ibelin, Herr von Arsur, Jaffa und Kama, verspricht

um dieselbe Zeit — im Februar 1257 — dem Orden die

Übrrl assung von 14 Casalion im Gebiete von Ascnlon. sobald

dieses wieder in die Gewalt der Christen gekommen sein würde.

Der Orden dachte also auf diesem Gebiete auch bereits ttir

eine spätere Zeit voraus und erwarb sich wichtige Anwart-
schaften. Dann kauft er im April 1261 die ganze Heneehaft
des Balian von Arsuf.^) Der Kaufpreis wird nicht genannt,

doch kann man nach Analogie der uns sonst bekannten Ge-
schäfte dieser Art wobl schließen, dafi der Orden auch hier

die Verlegenheit des frinktschen Großen, der sich im Osten

frei machen und in die alte Heimat seines Geschlechts surDck-

kehren wollte, benutzt und den Preis nach Möglichkeit ge-

drückt haben wird, niaf^^ auch die von ihm erlegte »Summe
immerhin nocli eine sehr beträchtliche gewesen sein. Denn für

das Dort Kalarlat zahlte er um jene Zeit an Johann von

Cüsarea 1<;0UU Byzantier, d. i. 152000 resp. 1 216 UUUFrancs.*)

Wie solche Geschäfte vorbereitet wurden, können wir daraus

') Cartulaire, u. 2*388 {il, 8. 762).

«) VM. n. 27Ö3 Iii, 790).

^) i:bd. ij. 2852 (II, S. Ö36).

*) Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem S. 916.

^) Ebd. 8. 819.
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entnehmen, daß der Orden zwischen und 12G9 dorn

Herrn von Arsur, Balian Ibeliu, seine Herrschaft um 4000 Hy-

zantier jährlich, d. i. 38 000 resp. 804 000 Francs zunächst

abmietete.^) Nach einer anderen Seite hin werden die Unter-

nehmimgeD dea Ordens auf diesem Gehiete gekennzeichnet,

wenn er dem Herrn Amaury Barlais 14400 Byzantier, d. i.

136800 resp. 1094400 Francs darlieh, um ihn in den Stand

KU setzen, sein Gut Arobe von dem Templerorden zurück zu

erwerben,^) in dessen Besitz es danach —yermutlich durch

Verpfandung^ —gekonunen sein mußte.

Überhaupt j?ab es für den Orden außer dem Kauf noch

verschiedene andere Arten, s» iu mi (jrumiheüitz zu vermehren.

Nfimentlich kamen daf ür —^j^eitgentlich mit dem Kauf kombi-

niert^) —lienteu vertrüge in Betracht. Aus einem solchen oder

genauer aus der Vereinbarung über die Abänderung eines früher

geschlossenen vom 3. März 1266 erfahren wir, daß Margat von

den Vorfahren des darin genannten Amaury Barlais, mit dem in

Betreff der ihm vom Orden zu leistenden Zahlungen ein ander-

weitiges Abkommen getroffen wird, dem Orden einst gegen eine

Jahresrente von 2000 Byzantiem, d. i. 19000 resp. 152000 Francs

fiberlassen worden ist oder daß neben dem Kau^reis nnd zur

Ei^nzung d^selben dem Orden die Zahlung einer solchen Rente

an die Nachkommen dt-s Verkäufers auferlegt worden war.*)

Auch mit städtisclien (irundstücken machte der Orden ähnliche

Geschäfte. Am Ö. März 1259 zediert Isabella von Ascalou, die

Witwe des Hu^o TAleman, ^)0n Byzantier, d. i. '»TUU resp.

45 600 Francs, weiche der Orden ihr als Wittum auf eines seiner

Häuser zu Accon verschrieben hatte, gegen Zahlung von

lÄOO Byzantiem, d. i. 14 200 resp. 114000 Francs, die sie von

dem Prior Wilhelm Marin erhalten zu haben bekennt.^) Für
die GeldTorhältnisse in dem christlichen Palästina und die Ge-

») Cartüiaire. n. 3047 (III, S. 60).

«) Ebd. n. 3240 (III, S. ISö).

») Vpl. oben 8. 31.

*j VM. n. Hin (III, I35i.

Khd. n. 21» 14 ai. S. 8G7j.

190«. SiUgfib. d. philoii..philol. n. d. huL Kl. 3
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rin^wertigkcit selbst des stUdtisclien (truiiiibpsit/es zu Beginn

der zweiten Hälfte des \:\. Jahrhunderts ist «Ins AhkomniPn

lehrreich: die zum Bezug der liente berechtigte tvau iäüt sich

dabei abfinden durch die einmalige Zahlung einer Summe, die

nur das Zweiundeinbalbfuche des bisher jährlich von ihr be-

zogenen Betrages ausmacht. Das wirft ein Licht auch auf die

zahlreichen Kaufrerträge, die der Orden umjene Zeit abschloß.

Man sieht, wie die seit Generationen im Morgenlande ange-

siedelten abendlKndischen Geschlechter selbst gtoüe Opfer nicht

scheuten, um sich dort loszumachen und ihren ohnehin bedrohten

Besitz billig hergaben, um mit dem Erlös nach Europa zurück-

zukehren. Man wird daher nniielunon können, daß die Preise,

die der Orden nach den uns vorliegendpn Vertniffen in solchen

Füllen zahlte, verhültni^m iBig niedrige waren und daß er l)ei

Lnndkäuten derart trotz der uns überraschenden groüen ISummen
im ganzen doch nocli ein gutes Geschäti machte.

Eine andere Seite tler finanziellen Operationen der Hospi-

taliter wird uns dann durch einige Verträge erschlossen, bei

denen es sich um die Übernahme großer Pachtungen durch sie

handelt. Auch diese Geschäfte begegnen uns am häufigsten in

der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. So gibt z. B. am
7. August 1248 Peregrin, der Abt von St Maria Latina, dem
Orden etliche Casalien in Erbpacht gegen 800 Bjrzantier,*) d. i.

7600 resp. 60 800 Francs. Überhaupt scheinen damals die

Kirchen mit Rücksicht auf die wachsende Schwierigkeit der

Lage sich vielfach in diesor Weise der Last und der Gefiahr

entzogen zu haben, die mit der SelbstTorwnltung ibri r Güter

verbunden waren. Jm .luli 1255 überläßt Erzbiscbol Heinrich

Ton Nazareth dem Orden vier seiner Kirche gehörige Casalien

zur Bewirtschaftung. P;ivon soll der Orden während des ersten

.lahres, wenn er durch die Ungläubigen in ihrem Besitsi unge>

stört gelassen wird, 300 Byzantier, d. i. 2850 resp. 22800 Francs

zahlen, im zweiten Jahr unter der gleichen Voraussetzung 1800

und im dritten 2000 Byzantier; werden die Gflter aber irgendwie

heimgesucht, so soll ein Nachlaß von der Pachtsumme vereinbart

Cartulaire. n. 3482 (II, S. 676).
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werden.^) Man siebt hier recht deutlich, wie die der Sjrehe ron

Nasareth gehSzigen Gflter unter der andauernden kriegerischen

Unruhe gelitten hatten und infolge der nngenflgenden Betriebs-

mittel der fiigentfimerin in schlechten wtrtschaftiicben Zustand

geraten waren: der wehrföhige und kapitalkräftige Orden sollte

in beiden Hinsichten Abhilfe schaffen und h(>{ltt\ im Laufe

einiger Jahre den Ertrag der Güter wieder zu heben. Auch hat

«lies Abkommen, in dem man |t;ewisserraaßen eine Pr()l)e im

kleinen auf eine späterhin zu treüende gleichartige Verein-

barung gröüeren Stils wird erblicken dürfen, die darauf gesetzten

Erwartungen augenscheinlich erfüllt. Denn bereits am 24. Ok-
tober 1259 schloß der Erzbisehof mit dem Orden einen neuen

Vertrag: unter Hinweis auf die ohnmächtige Hilflosigkeit seiner

Kirche, die ihr Eigentum gegen feindliche Einfülle und Ver-

wüstung zu Schoteen aufierstande sei, aberlieft er dadurch dem
Orden 19 Casalien, darunter auch jene rier, für die nSehsten fünf-

zig Jahre gegen eine jährliche Zahlung von 20000 B} zantiern,*)

d. i. 190 000 resp. 1 r)2(i 000 Francs in Pacht. Ähnlich wie bei

dem früheren Pacht vci t l a^e wur(h' <hinn aucli hier ein Zusatz-

abkommen vereinbart, durch das der Orden für den Fall be-

sonderer Heims tichung jenes Gebietes vor allzu groüen finanziellen

Veiiusten geschützt werden sollte: falls nämlich der .Tahres-

ertrag des Gflterkomplexes die Hdhe von 14 000 Bjzantiem

nicht erreichte, sollte der Enbischof die Hälfte des Ausfalls zu

tragen haben; derselbe fiel ihm ganz zur Last, wenn der Ordens-

meister diesen von seinem Stellrertreter geschlossenen Vertrag

nicht bestätigen sollte.') Man sieht, wie unsicher unter den

daiiiiiligen Verhältnissen die wirtschaftliche Lage auch der Groß-

(»mndbesitzer im Osten war und wie sie jeden Au'jrenldick auf

die grnüten Verluste getalit sein mußten. iJas wir»! auch be-

stätigt durch einen Vertrag, nach dem Balian Ibebn, der Herr

von Arsur, sich damit einverstanden erklärt. da6 der Orden ihm

für die Ton ihm in Facht erhaltenen lÄndereien statt der ver-

») Cartulaire, n. 2748 (II, S. 787).

Ebd. n. 29S4 (II, 8. 880).

•) Ebd. n. 2986 (II. 6. 882).
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einbarten 4000 Byzantier hinfort nur jährlich 1000 zahle, d. h.

statt 38000 resp. 304000 Francs nur 9500 resp. 76000 Francs,

die dann in drei Raten erlegt werden sollen und für die der

Ordensschatz in Accon Bürgschaft leistet.') Nach dieser Angabe
aus dem Jahr 1261 wäre damals also ein Bttckgang des land»

wirfcscbaftliclien Ertrages und infolgedessen des Wertes der Gitter

um nicht weniger als draviertel oder um 75% zu konstatieren.

Das entspricht nun genau jenem früher erwähnten Vorgang,')

wo die Witwe eines fränkischen Großen für eine auf ein Hans
des Ordens in Accon zu ihren Gunsten eingetragene R^nte von

jährlich 6Ü0 Byzautiern durch die einmalige Zahlung von

1500 Byzantiern abgefunden werden konnte. Denn nach dem
bei den Franken, wie e.s .scheint, übliclien ZinstuU von lO^'/o"^)

berechnet, würde eine Rente von 600 Byzantiern einem Kapital

Ton 6000 entsprochen haben. Statt dessen erhält die Renten-

emp Hin gerin als Abfindung nur 1500 Byzantier: es smd also

auch hier drei Viertel oder 75®/o verloren gegangen.

Wendet man dieses Verhältnis auf den gesamten Besitz der

Franken jenseits des Meeres an, so ergibt sich fllr die dort

engagierten Kreise der abendländischen Gesellschaft ein unge-

heures Verlustkonto. Auch der Bospitaliterorden ist davon

schwer getroffen worden, und trotz der mit so gewaltigen

Summen operierenden Kauf- und Pachtverträge, die wir ilm

in jener Zeit schließen sehen, war er andauernd in schwerer

iinan/.ieller Bedrängnis und mulite .sich, um .seine Verpflichtungen

erfCillen zu können, wiederholt um die Erscbiielumg auüerordent-

Ucher Hilfsquellen bemühen oder die vorhandenen Mittel auf

Zwecke verwenden, auf die sie eigentlich nicht verwendet werden

durften. So erlaubt ihm am 27. Oktober 1255 Papst Alexander IV.,

die Gelder, die ihm als £rtrag aus dem Rückkauf von Kreuz-

fahrergelübden und aus Legaten zum Besten des heiligen Landes

zugeflossen waren, zur Tilgung seiner Schulden zu yerwenden.*)

Im Einklang damit befiehlt dann derselbe Papst dem Bischof

Cartidaire. n. 2972 fllf, S. 1).

*) Vgl. übeu S. dd. ^) Vgl. ohen S. 19.

*) Cartulaire, u. 2772 (11, S. 797).
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von Fermo, dem Orden die Gelder aussnihändigen, die in seiner

JOiözese aus den bezeichneten Quellen, sowie aus den für Diebstahl

und Wucher verhängten Buüen zusammengekommen wfixen»^)

Der geringe Rest, der hiernach um jene Zeit Yon den jen-

aeits des Heere» angelegten betrfiehtlichen Kapitalien noch vor-

handen gewesen sein kann, ist dann durch die Katastrophe Ton
1291 ebenfalls yerloren gegangen. Das Schicksal des Hospi-

taliterordens teilten in dieser Hinsicht die übrigen geistlichen

Kitterordeu, vou denen freilich der Deutsche, längst in Preul^cn

heimisch ^reworden, verhältnismäliig weniger schwer iretiuHen

sein wini, sosvie die /.aliln iehen Privaten und i\<irj»erscharten.

die sich im Osten nicht rechtzeitig hatten lösen können, mit

Ausnahme vielleicht der in den KUstenstädten eingeh Urgerten

Kommunen der italienischen Handelsstädte, obenan Venedigs,

die sich den Mohammedanern unentbehrlich zu machen gewufit

hatten und die gewinnbringenden Handekbexiehungen zu ihnen

festhielten, trote der wiederholt dagegen ergehenden kirchlichen

Verbote. Bedenkt man nun, welch ungeheure Mittel im Laufe

Ton nahezu zwei Jahrhunderten, insbeeondere durch die geist*

liehen Ritterorden und obenan den der Hospitaliter, an dies

schlietilich total gescheiterte Unternelinien geset/.t \\urden waren,

und vergegeiivwirtigt sich die uiiziihligen und unendlich v^»r-

z*\eigt**n Kanäle, durch die sie aus allen Teilen des Abendlandes

unter immer erneuter Belastung jeder Art von Besitz, Pro-

duktion und £rwerbstätigkeit nach gewissen zentralen Hammel-

stellen gezogen waren, um von dort nach dem Osten abgeführt

zu werden, so wird man sich der Erkenntnis nicht verschließen

können, daü die KreuzzQge dem Wohlstande der Torzugsweiae

daran beteiligten Länder und Völker des Westens zunächst

tiefe Wunden schlugen und so ihrer wirtschaftlichen £nt-

wickelung Schwierigkeiten und Hindemisse bereiteten, die nur

8(dir allmfihlich und auf eigentümlichen Umwegen Überwunden

und ausgeglichen werden konnten durch den Gewinn, der von

Urnen für dieselben aut anderen Gebieten ausging. Das ist auch

üartQlaare, n. 2906 (U» i:^- 864).
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für die Zukunft der im Mittelpunkt dieser Entwickeiung stehenden

geistlichen liitterorden entscheidend geworden, und insbesondere

hat sich der der Uospitaliter von den damals erliiitoDen Ver-

lusten niemals ganz erholen können.

Wennman nämlicli gemeint hat, der Orden sei durch den

Heimfall des Besitzes der Templer, deren Erbe er wurde, in

eine aufierordentiich günstige Vermögenslage gekommtti, so

haben sich die sdion fHlher dagegen erhobenen ZweifeP) neuer-

dings als nur allzu begründet erwiesen. Jedenfalls kann in

Frfinkreich. das dabei zunächst und am jueisten in Betracht

komint. von finem Oe\\ ifine den das Hospital durch Übergabe

der dortigen Ten
i

1 jgüter gemacht habe, im Ernst nicht die

Kede sein. Vielmehr darf im Gegenteil behau])tet werden, daß

es dadurch zunächst schwer belastet und finanziell auf lange

Zeit hinaus arg beeinträchtigt worden ist. Denn welches auch

die entscheidenden Beweggründe gewesen sein mögen, die das

Vorgehen Philipps des Schdnen gegen die Templer veranlafit

haben: der Wunsch des ESnigs, sich der Güter des der Ketzerei

TerdSchtigen und politisch ihm zum mindesten unbequemen
Ordens zu bemächtigen, hat dabei jedenfalls mitgewirkt, wenn
ihm auch die BrftUlung nicht beaehieden war. Umso mehr aber

suchte der König, was ihm infolge des Widerstandes Clemens V.

trotz der plötzlichen Niederwertung des Ordens nicht gelungen

war, nachträglich gegenüber dem von der Kirche zum Erben

jenes bestimmten Hospitale nacli Möglichkeit nachzuholen. Das
Bild von den finanziellen Operationen der Mospitaliter würde
daher unvollständig bleiben, wenn ^^ ir nicht auch dieses ebenso

charakteristischen wie trüben Nachspiels gedenken wollten, das

eigentlich auf nichts anderes hinauslief als auf eine durch

trügerische Rechtsformen kaum notdürftig verhüllte Ausraubung

des Ordens durch Philipp und seine beiden Nachfolger. Dem
Orden wurden dadurch Summenentwunden, die zu zahlen für

ihn so wenig wie früher für die Templer die geringste Ver-

pflichtung vorlag und für die im Laufe der Zeit auch nur

') Vgl. ( ur/.ou, Lii muiäuu du Teiuple de iWis, ^3. 200.
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einigeniiaden entachadtgt zu werden er umsoweniger Aussicht

hatte, als das, was toh den Templergtttem wirklieb oocli in

seinen Besitz kam» bis dahin so rerwahrlost und gleichsam in

Qnmd und Boden Yerwirtschaftet und nicht selten schamlos

ausgeraubt worden war, daia irgend welcher Ertrag daraus fürs

erste überhaupt nicla gezogen werden konnte.

Am 13. Oktoljer 1307 war uul (Inn von Philipp ergangenen

^ubeiraen Befehl gleichzeitig in ffaiiz Frunkreich die Verhaftung
aller Tenij)ler erfolgt. Als dann die vor dem Inquisitor Wilhelm
Imbert und seinen Kommissaren abgelegten (ieständnisse (19. Ok-
tober bis 24. November) die gegen den Orden eingelaufene

Denunziation de.s Squin von Floyrac ') als begründet erwiesen,

Papst Clemens V. aber die Kechtmäfiigkeit des eingeleiteten

Verfahrens nicht anerkannte und der Ausgang des yon ihm
gleichmäßig in allen christlichen Landen angeordneten Prozesses

gegen den Orden abbald hOchst sweifelhaft erschien, verfügte der

König zwar die Überantwortung der Gefangenen an die von

jenem mit der Untersuchung lieaut'tragten beiden Kardinallegaten,

behielt aber die mit Besclila^ belegten Ordensgiiter, allerdings

unter Aut rkcinMing des Rechtes der Kirche darauf, in seinem

Gewahrsam : ihr Ertrag sollte angeblich nach wie vör dem
heiligen Laude zugute kommen. Die von ihm für ihre Ver-

waltung bestellten Beamten wurden für das dabei zu beobach-

iende Verfahren, die Einziehung und Verrechnung der Ein*

*) Dali der vielgcuaniilr Trheber der lU'nuu/.iution g'egni ilcii

Templerorden eine hiotorische Tersönlichkeit sei, habe ich iui Gegeu^atz

ni den meisten anderen neueren Fondiem niemal« besnrtifelt Üiete

Anncht hat inswiaehen «frenlidie Bettätigung eriudten: wie er saerst

in Minem auf dem a<diten deuttcben ffi»torikert«ge su Sahburg gehal-

tenen Vortrag Aber Philipp den SehOnen mitteilte, hat Heinrich Finke
im Archiv zu I^arrelonu einen Brief Squins aufgefunden, worin er von

dem König von Aragonien für den Beweis der von ilini gegen den Orden
vorsrebrachten Anschuldigungen die verliotfione Belohnung fordert. Der
Ort. nach d*'iii Squin sieh nennt, ist das heutig»' Florac im Dö}»;u tonieni

LozfT«« l»»'i Bt'/.iors im .Sprin^'t-l von Toulouse. Auch die • »rtliclikeit

stimmt also vollständig üu den betreffenden Angaben. Vgl. Curtulaire.

H. XXXll, N. 17. Finkea Vortnig ist nachti-üglich gedruckt in den Mit-

teilungen dea Institutes für österr. Gesehichtsfoniphong.
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künfte a. s. w. durch ihn mit Instruktion versehen.^) Wie diese

ihren Aufkrag wahmalimen und wie sie dabei nicht bloß ihren

Herrn, sondern nur allzu häufig auch sich selbst auf jede Weise

zu bereichern suchten, so daß der ungeheure templerische Be-

sitz, ging es so fort, Ihnen unter den Hfinden zu yerschwinden

drohte, läßt der trostlose Zustand erkennen, in dem die Güter

nachmals endlich an die Hospitaliter kamen. Demsuchte denn

auch Clemens V. mit unp^e wohnlicher Energie Einhalt m tun

:

eine Bulle vom 12. x\.ugust 1308 bedrohte alle diejenigen mit

dem Bann, welche Güter der Templer oder Stücke von solchen

sich angeeignet hätten und zum Nachteil des heiligen Landes

widerrechtlich einbehielten. Trotzdem lauerte die vom K(inig

eigenmächtig verfügte Sequestration fort, verfehlte aber inso-

fezn ihren Zweck, als Philipp sich davon überzeugen mußte,

es sei unmöglich, die reiche Beute endgültig zu behaupten. So

erklärte er sich dann einverstanden mit der vom Papst in

Aussicht genommenen Übertragung der templerisehen Güter

und Privilegien auf die Hospitaliter, aber doch wohl nur in

der Hoffnung, er werde diesen noch nachträglich wenigstens

einen Teil abpressen oder doch ihre förmliche Zulassung zum
Antritt der Erbschaft sich entsprechend hoch bezahlen lassen

können. Letzteres ist ihm denn aucli im größten Maßstabe

gelungen. Nachdem am 22. MSrz 1312 die Unterdrückung des

Tem])lerordens nh eine vom Papste im Interesse der Kirche

für nötig erkannte Vorsichtsmaßre«]fel erfolgt war, gab Philipp

zu der am 2. Mai durch den Papst verfügten Übertragung
des gesamten templerischen Besitzes auf die Hospitaliter am
24. August vorbehaltlos seine Zustimmung. Trotzdem erhob

er nachträglich bei der Abrechnung über die Administration

der Templergflter und namentlich bei der Auseinandersetzung

zwischen dem königlichen und dem Ordensschatz Ansprüche,

deren Erfüllung die Hospitaliter nicht bloß um jeden Gtewinn

brachte, sondern ihnen auch noch direkt aus ihren eigenen

Mitteln zu bestreitende Opfer auferlegte. Seine Nachfolger

') t'urzou, a. a. U. 201.
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nhi'r Ijaben sein Beisj>iei, durch den glänzenden Eiiolg er-

mutigt, wiederholt nachzuahmen geeilt.

Vor der Überantwortung nämlich der immer noch in

seinen Händen befindlichen Trniplergüter forderte der König
Ton den Hospitaliiem die Zahlung von 200000 Li?res (o\umoi8»

d. ]. 8 800 000 Francs als Betrag dee Guthabens, das ihm aus

den f&r seinen Schatz in dem Pariser Tempel deponierten

Geldern zur Zeit der Beschlagnahme zugestanden haben sollte:

in Wahrheit war damals alles, was sich dort an barem Oelde

vorgefunden hatte, von den königlichen Kommissaren einfach

weggenommen worden. Von einem fruthaben des Königs

konnte also überhaupt nicht dir lU'de sein. Im ^ieirrnteil

schuldete Pliib'pp seinerseits dem Orden noch oUüOOO Livres

toumois. d. h. 9500000 Francs, die ihm bei der Vermählung

seiner Schwester zur Zahlung von deren Mitgift vorgeschossen

worden waren. Trotzdem konnten die Hospitaliter auf die

Übergabe des templerischen Nachlasses nur hofiTen, wenn sie

das Verlangen des KOnigs, obgleich es jeder Begründung ent-

behrte, erfüllten. Deshalb fOgten sie sich und schlössen am
21. HSrz 1813 mit Philipp einen Vertrag, durch den sie seinen

An-prucli auf Auszahlung jenes angeblichen (rnthabens von

200 000 Livres tournois anerkannten und sicli vcrptlichteten,

dit" Siiiiiiiif» im T;;iufe von divi Jahren zu zahlen. Nun ei-st

vollzog Fhilipp am 28. März .las Dekret, welches die Aus-

antwortung «ler Templergüter an sie anordnete.

Nun starb Philipp der Schöne aber, noch bevor der \*er-

trag ausgeführt war, und sein Sohn Ludwig X., derselbe, der

die Unfreiheit der Bauern für unvereinbar erklärte mit dem
Natorreeht und dieselben daraufhin nötigte, sich mit schwerem

Gelde loszukaufen, benutzte diesen Umstand, um dem Hospital

noch mehr abzupressen. Als Ersatz für die Kosten, die der

königlichen Kasse aus dem ProzefA der Templer angeblich er-

waclisen sein sollten, verlangte er noch 60 000 Livres toumois,

d. i. 1140 000 Franc«, während tatsächlicb diese K'(»sten s. Z.

ans den Einkünften (1< r sequestrierten Templt iL^üter gedeckt

worden waroa. So muüte der Orden denn wohl oder übel

Üigiiizeü by <jüOgIe



>k\i zu weit«»ren Opfern an die königliche Habgier entschließen,

Uiid eis kam aiii 14. IVbruar 1316 ein neuer A'ertrag chirÜber

zustande.*) Duriii leisteten die ilospitaliter Verzicht auf alles,

was irgend, gleichviel auf welche Rechtstitel hin, von Philipp»

oder Ludwigs Leuten seit der Beschlagnahme auf die Templer-

gttter erhoben worden war, ferner auf die Forderungen, di©

sie als Rechtsnachfolger der Templer für deren Schatz an den

verstorbenen Kdnig, die Kdnigin Johanna, die kdniglidien

Prinzen und deren Vorfahren irgend erheben könnten. Das
gleiche taten sie in Betreff von zwei Dritteilen aller Schulden,

welche Privatleute bei dem Templerschatz gemacht hatten,

einschließlich derjenigen, die seit dem Sturz des Ordens bereits

bezahlt worden waren: die betreffenden Summen nmite das

Hospital an don König herauszahlen. Ferner leisteten sie Ver-

zicht auf zwei Dritteile der Suinmeu, weiche die von Philij)p IV.

bestellten Verwalter der Tempi erii^ilter von ihier — meist

offenbar sehr lüderiichen und oft geradezu unehrlich geführten

— Administration her von den durch sie vereinnahmten Ein-

künften bisher noch nlrlit abgeführt hatten, sowie endlich auch

auf zwei Dritteile aller PachtrUckstände und dann obenein noch

auf zwei Dritteile der bei der Beschlagnahme in den Templer»

hausem vorgefundenen Ausstattung und Geriltschailen; diese

letzten aber sollte ihnen erlaubt sein zurückzukaufen, und zwar
um den Preis, den von ihnen in Gemeinschaft mit den könig-

lichen Beamten ernannte Gutachter dafür festsetzen würden.*)

Nocli einmal wiederholte sich der gleiche Vorganar, wie

ihn der Thronwechsel nach dem Tode Philipps de?» Sciiünen

ermogliclit hatt<'. als Ludwit^s X. friih'/eiti*jer Tod das von den

Hospitalitern eben mit so uugelieuren Opfern erkaufte Ab-
kommen abermals hinfallig machte und Philipp V. seines

Vorgängers Beispiel nachahmte. Am 6. März 1317 kam ein

dritter sogenannter Vergleich zwischen dem Orden und der

französischen Krone zum Abschluß, dessen Bewilligung angeb»
lieh der Oroßprior des Hospitals in Frankreich, Simon Le Rat,

>) Cur/i>n, ii. n S. 2ü2.

*) Kbd. S. 202 03.
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erbeten haben sollte, um den fortwährenden Streitigkeiten

zwischen den Leuten des Ordens und denen des Küiügs ein

Ende zu machen. Darin wiederholte dieser sämtliche in den

beiden fi iiiirrrii Verträgen gemachten Zugestämlnisse uiui leistete

außerdem vorbehaltlos Verzicht auf jede Rechnungslegung von

seiien der mit der Verwaltung der TemplergUter betraut ge-

wesenen königlichen Beamten sowie auf alle dem Templerorden

von früher her noch irgend sustehenden Summen und auf alle

bewegUdben Güter, die aus den ehemaligen Templerhittsern

«unrecbtmfißigerweiee* entfernt worden waren, und sogar auf

die von den königüchen Administratoren etwa entfremdeten

Güter. Das Hospital verztehtete also auf alles, was in der

Zeit Ton der Niederwerfung der Templer und dann von der

päpstlichen Einsetzung des Hospitaliterordens zu ihren Erben

bis zu dem Tage des Vertragabschlusses von dem ehemaligen

templerischen Besitz irgendwie beiseite gebracht worden war,

und verpflichtete sich außerdem noch, Philipp V. l)innfii dn-i

Jahren oOOOOLivres toumois, d. i. 9500 000 Francs zu zahlen.

Daraufhin erklärte der König seinerseits, all das in Gnaden
aufgeben 2u wollen, was er auf Grund der beiden früheren

Vertrige von dem Orden etwa zu fordern berechtigt gewesen

wäre, und bestStigte und Terbfirgte fllr alle Zeit dessen Rechte

und Freiheiten. Nun erst wurden die Ho^italiter durch ein

königliches Dekret YOm5. Mai 1317, welches das Parlament

am 7. Mai registrierte, indem es gleichzeitig die zu seiner Aus-

fnhrung nötigen Befehle gab, endgültig in den Besitz dessen

gesetzt, was von dem Besitz der Templer noch übrig war.

Das aber hat nachher König Karl }\ . nicht altgehalteii, iriit

neuen Ansprüchen an sie heranzutreten; 1325 forderte er von

dem Orden für sich und seine Gemahlin die Zahlung einer

Jahresrente Ton IZQQ Livres tournoia, d. i. 22 800 Francs.

Ob diese gezahlt worden ist, wissen wir nicht. Jedenfalls

finden wir die Hospitaliter hinfort im ungestörten Besitz der

ehemals templerischen Güter, ßine nennenswerte Besserung

ihrer Fmanzen aber kann damit zunächst nicht verbunden ge-

wesen sein, im Gegenteil dürften dem Orden aus dem endlichen
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Aniritt cler Erbschaft fttrs erste nur neae Larten und drttekende

Verpflichtungen erwachsen sein. Was ihm an Barmitteln

etwa zur Verfügung stand und was er an solchen aus dem
Ertrage seiner (irüter enibrii,''te. wird auf Jahre hinaus dazu

haben verwendet werd* [i iiüissi n, uni auf Grund der ihm ab-

gepreläten Verträge die Habgier der iranzösischen Könige zu

beiriedigen und die vereinbarten Summen zu den festgestellten

Terminen zu zahlen. Erben der finaDziellen Großmachtstell ung,

die der Templerorden frühzeitig gewonnen und bis zuletzt in

immer wachsendem Umfang behauptet hatte, sind die Hospitaliter

jedenfalls nicht geworden.

Nachtrag. Erst nach dem Abschluls und während des

Druckes der yorstehenden Abhandlung ist mir die erste Hälfte

des vierten und Schlußbandes der großen Urkundensammlung
on Delaville Le Boulz zugSngtich geworden. Sie enthalt

einige Stficke, welche die hier gegebene Darstellung von den

finanziellen Operationen der Hospitaliter teils bestätigen, teils

in einzelnen Punkten in dankenswerter Weise ergänzen und

erweitern und daher gleich noch hier verzeichnet werden mögen.

Wie eng die ünanzielle Verbindung zwischen dem Orden

und den englischen Königen gewesen ist, lehrt ein Erlaß

Heinrichs III. vom 10. März 1232, der zugleich erkennen iäiit,

daü den im Parlamente vertretenen Ständen Englands diese Be-

ziehungen keineswegs angenehm waren und gelegentlich Anhiß

zu Verdächtigungen gegen die Krone gaben. Augenscheinlich

lag dem die Besorgnis zu Grunde, es könnte die Qewährung
von Geldhilfe durch den allezeit Aber reiche Mittel verfügenden

Orden den König unabhängig machen und so dem eben zur

Anerkennung gebrachten Steuerbewilligungsrecht des Par-

lamentes Abbruch tun. Derartige GerOchte zu widerlegen,

brachte Heinrich HI. in dem angeführten Erlaß*) zu allge-

meiner Kenntnis, er hiibe von dem Hospitaliterorden in England

nicht, wie man ihm fälschlich naclisage, im März des ver-

doäseneu Jahres eine Anleihe aufgenommen, vielmehr mit Zu-

>) Gtftalaire, IV, S. 846. (Nachtrag su n. 2012.)

Digitized by Google



Die fiaatiaellen Opemtioneii der Hospiialiier. 4h

stimmimg der Ritter altem Brauch und Herkommen gemäß
sein eigenes Geld bei dem Orden deponiert.

Auch für die zeitweilige Verwahrung der Kronjuwelen in

der Schatzkammer des Ordens, die freilich, wie oben bemerki/)

häufig auf ein Pfandgeschäfk hinausgelaufen sein dürfte, findet

sich a. a. 0. ein weiteres Beispiel. In einer vom 25. Juni 1277
datierten Urkunde erklärt Eduard T. , daß sämtliche Kron-
juwelen, die eliemals in der , Priorei des heil. Johannes von

Jerusalem außerhalb der Stadt London" deponiert waren, durch

Joseph de Cany, den Hospitahterprior von England, in Gegen-

wart des königlichen Schatzmeisters im Tower zu London nieder-

gelegt worden seien, mit Ausnahme eines Rubins, der auf Be-
fehl des Königs seihst der Königin Eleonore eingehändigt

worden sei.*)

Von besonderem Interesse ist endlich eine Urkunde des-

selben Königs vom 11^, Juni 1280, weil sie uns einen Einblick

eröffnet in die Rolle, welche der Hospitaliterorden spielte als

Vermittler der ticldgeschäfte des Königs und des königlichen

Schützes auswärtigen Gläubigern derselben gegenüber. Es wird

darin nämlich bezeugt, daß der Ordensprior von England dem
Kanzler des obersten liechnungshofes (^chiquier) drei könig-

liche Schuldscheine ausgeliefert, damit also die Befriedigung

der betre&nden Gläubiger anerkannt habe. Als solche werden

einmal grofie italienische Bankhäuser und dann der Schatz des

Templerordens zu Paris genannt. Bei ihnen muß demnach der

Orden d«n geldbedfirftigen englischen König die betrefienden

Anleihen ausgewirkt oder wenigstens bei ihrer Tilgung durch

seine Verbindungen Hilfe gewährt haben. Es handelt sich

nämlich einmal um '3000 Mark vSilber. welche pisanischen

Kaufleuten, Teilhabern des groljen Haiikierhiiuses Bernardo Scot

in Piacenza, zu zahlen gewesen waren, dann um 8000 Lstr.,

die der König seit lange dem Lanibro Volpelli in Lucca schuldete.

Der gröfite Posten aber, der damals getilgt wurde, war eine

>) Vgl. oben S. 17.

S) Cartulaire. IV, S. 8Ö4. (Nachtn« 8626).
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Schuld an den i^ansei Tempfl . dessen Scliatzmeistor ilrn be-

treftendeii Schuldschein jetzt durch den Hospitaliterprior von

England nn den König zurückgelangen lieüf im Betrage von

23 500 Lstr., die der König im zweiten Jahr seiner Regierung

(20. Not. 1273—74) aufgenommen hatte.»)

Nach einer anderen Seite hin ist von herrormgendem

Interesse der Schluß der Instruktion, welche Philipp IV. von

Frankreich seinem Gesandten bei Papst Clemens V., P. de Paray,

Prior TOD La Ghtee, zur Begründung der von ihm bei der

Kurie erhobenen Beschwerden ^etren den Orden erteilte.*) Sie

erwecken nämlich den Anschein, als ob der König, der eben

dem Templerorden den ünt^ergang bereitet hatte, auch mit

den Hospitalitern gt'wissernial.'ten Händel gesucht und die Ge-

legenheit habe Ix nutzen wollen, auch diese niederaudrücken

und an Keichtum und Unabhängigkeit nach Möglichkeit zu

kürzen. Auf der anderen Seite führen die Verhandlungen, die

damals (1309) zwischen dem König und Clemens Y. über die

on dem Hospitalitermeister bei Vorbereitung des TOmPapst

betriebenen Ereuzzuges dem Ednig angeblich erwiesene Miß-
achtung stattfanden, auf die Vermutung, Clemens V. habe die

Rüstungen zu einem neuen Zug nach dem Osten als Vorwand
benutzen wollen, um den Orden, der zum Erben der Templer
bestinuut war, den Nach.stellungen des macht- und geldgierigen

Königs zu entziehen, indem er seine Glieder und seine Schätze

möglichst aus dem Machtbereich <leyselben entterntt*. Wle wii

Philipp IV. kennen, und im Hinblick auf sein Verfahren gegen
die Templer werden wir zugeben müssen, daß Clemens V.

allerdings Grund zu solchen Befürchtungen hatte. Es scheint

beinahe, als ob der König es als eine Enttäuschung empfunden
habe, dai er sich nicht auch gleich des Schatzes dieses Ordens
hatte bemfichtigen können, da derselbe von den wachsamen
Ordensbeamten auf die Kunde von dem, was den Templern
geschehen war, schleunigst in Sicherheit gebracht worden war.

>) Curtulaire, iV, S. 355 (zu n. 372G).

«) Ebd. n. 4861 (IV, S. 198 ff.).
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Denn unter den Bescli werden , die sein Gesandter nniglichst

nachdrücklich beini Papst vorbringen soll, betrifft «lie lotete

die Beleidigung und den Schaden, die dem Hospitaliterprior

OD Frankreich und dem dortigen Ordenszweige von ihrem

Scliatzmeister dadurch zugefügt sein soll, daß er auf Beireiben

des Priors von St. OiUes, also des ersten Ordensbeamten in

Frankreich, mit all den Geldsummen geflohen war, die zu dem
Kreuzzuge gesammelt waren, und auch die Gelder mitgenommen
hatte, die Ton Eaufleuten bei dem Orden deponiert waren.

Der Schatzmeister soll festgenommen und nach Paris zurück-

jj^ebracht werden, um sich dort zu verantworten, nnd das Geld

dem Ü! It'TKsprior zurückgegeben werden zur Verwenduuf^r für

den angegebenen Zweck. Philipp IV. gibt sich demnach mit

erheuchelter Entrüstung den Anschein, als ob er den Orden

gegen die Untreue eines gewissenlosen Beamten zu sd iit /. n

habe, w&hrend nach Lage der Dinge kein Zweifel darüber

herrschen kann, daß es ihm dabei nur darauf ankam, die in

den Himden der Hospitaliter aufgehäuften Summennicht end-

gültig aufier Landes gebracht zu sehen. Das beweist schon

zur Genüge die Art, wie er denselben nnchher ausraubte, ehe

er ihn notgedrungen von der l^ihschait der Templer, die er

am liebsten ganz an sich gebracht hätte, wenigstens einen

Teil antreten heii.
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